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4  LAP Rheinland-Pfalz – Maßnahmen Kastellaun 

1 MAßNAHMEN ZUR 
LÄRMMINDERUNG 

1.1 Bereits vorhandene Maßnahmen zur Lärmminderung 

1.1.1 Maßnahmen für mehrere Gemeinden in der Verbandsgemeinde 

Fertigstellung der Umgehung B_327, Bau von Lärmschutzwällen, Lärmschutzwänden, 
lärmmindernde Fahrbahnübergänge an Brücken (2015) 

Die im Zuge des Baus der Umgehung Kastellaun durchgeführten Lärmschutzmaßnahmen 
führen zu einer Unterschreitung der Immissionsgrenzwerte gemäß der 16. Bundesimmissi-
onsschutzverordnung (BImSchV). 

Lärmschutzwälle wurden für folgende Baugebiete errichtet: 

 Baugebiet "Am Dommershauser Pfad" in Dorweiler 
 Baugebiet "An der Holl" in Dommershausen 
 Baugebiet "Auf der Baver" in Bell 

In der Ortsdurchfahrt Göderoth (B_327) wurden im Rahmen der Lärmsanierung passive 
Lärmschutzmaßnahmen abgewickelt (2000 bis 2001). 

Umgehungsstraße für den Ort Gödenroth 

Die von dieser Neubaustrecke sowie von dem bereits erfolgten Ausbau der B_327 in Höhe 
der Ortgemeinde Braunshorn ausgehenden Verkehrsgeräusche unterschreiten die Immis-
sionsgrenzwerte der 16. BImSchV (Prüfung erfolgte durch den LBM; das Prüfungsergebnis 
wurde der VG seitens LBM am 28.01.2019 mitgeteilt). 

1.1.2 Weitere Maßnahmen in Gemeinden mit Hauptverkehrsstraßen 
(kartierte Hauptverkehrsstraßen der Lärmkartierung LK-2022) 

Beltheim 

Auf der Hauptstraße (L_205) gilt ab Höhe Hauptstraße 32 bis zur Kreuzung Jugendheim-
straße Tempo 30 statt Tempo 50. Ebenso gilt auf der L_215 nach dem Ortsausgang von 
Schnellbach Tempo 70 statt Tempo 50.  

Braunshorn 

Auf der L_216 im Bereich der Ortsbebauung von Dudenroth wurde Tempo 70 statt 
Tempo 100 angeordnet. 

Gödenroth 

– 

Hollnich 

– 
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Kastellaun 

In Kastellaun gilt vor einigen Ortszufahrten eine Reduzierung der Geschwindigkeit auf 
Tempo 70 statt Tempo 100. 

Im Bereich der nördlichen Ortsbebauung von Kastellaun wurde entlang der B_327 ein 
Lärmschutzwall mit Lärmschutzwänden in Teilabschnitten erbaut. 

Für das Baugebiet „Gödenrother Fußpfad“ in Kastellaun wurde in Richtung der Laubacher 
Straße eine Lärmschutzwand errichtet. 

Roth 

– 

Uhler 

– 

1.1.3 Weitere Maßnahmen in Gemeinden ohne Hauptverkehrsstraßen 

Alterkülz 

– 

Bell (Hunsrück) 

Als Lärmschutzmaßnahme für das Baugebiet "Auf der Baver" in Bell wurde ein Lärm-
schutzwall errichtet. 

Buch 

Auf der L_205 wurde im Bereich des Sonnenhofs Tempo 70 statt Tempo 100 angeordnet. 

Dommershausen 

Als Lärmschutzmaßnahme für das Baugebiet "Am Dommershauser Pfad" in Dorweiler und 
für das Baugebiet "An der Holl" wurden Lärmschutzwälle errichtet. 

Im Bereich der Ortsumfahrung Dommershausen wurde auf der L_205 Tempo 70 statt 
Tempo 100 angeordnet. 

Hasselbach 

– 

Korweiler 

– 

Lahr 

Auf der Vallerstraße (K 140_43) wurde ab der Kreuzung Hauptstraße bis zum Ortsausgang 
Tempo 30 statt Tempo 50 angeordnet. 

Mastershausen 

Auf der Krasteler Straße gilt ab der Kreuzung Johann-Steffen-Straße bis zum Ortsausgang 
Tempo 30 statt Tempo 50. 
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Michelbach 

– 

Mörsdorf  

Auf der L_205 wurde nach dem südlichen Ortsausgang von Mörsdorf Tempo 70 statt 
Tempo 100 umgesetzt. 

Spesenroth 

– 

Zilshausen 

– 

1.2 Geplante Maßnahmen zur Lärmminderung für die nächsten fünf Jahre 
Aufgrund ausstehender Rückmeldungen soll die Aktualisierung dieses Abschnitts im weite-
ren Prozess der Lärmaktionsplanung erfolgen. 

1.3 Langfristige Strategien zu Lärmproblemen und Lärmauswirkungen 
Aufgrund ausstehender Rückmeldungen soll die Aktualisierung dieses Abschnitts im weite-
ren Prozess der Lärmaktionsplanung erfolgen. 

 

2 SCHUTZ RUHIGER GEBIETE 
– VG KASTELLAUN – 

In der Verbandsgemeinde Katellaun gibt es mehrere unterschiedliche nationale und inter-
nationale Schutzgebiete. 

Zurzeit wird geprüft, ob in den dort ausgewiesenen Gebieten und gegebenenfalls darüber 
hinaus auch in weiteren Bereichen Ruhige Gebiete festgelegt werden können. 
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